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Beratungsfolge: Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales 
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Rat der Stadt Übach-Palenberg 

Federführende Stelle: Fachbereich 8 Bildung und Vereinswesen 
 

OGS Beitragssatzung 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Der Rat beschließt die 2. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Teilnahme von 
Schulkindern an außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen offener Ganztagsschulen und der 
Vormittagsbetreuung im Primarbereich (Beitragssatzung OGS/Vormittagsbetreuung Primarbereich) vom 
18. Mai 2020 der Stadt Übach-Palenberg in der aus Anlage 1 ersichtlichen Fassung mit Wirkung zum 
01.08.2021. 
Die als Anlage 1 beigefügte Satzungsänderung ist Bestandteil des Ratsbeschlusses. 
 
 
 
Begründung: 
 
In der Ratssitzung am 05.05.2020 wurde die Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die 
Teilnahme von Schulkindern an außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen offener Ganztagsschulen 
und der Vormittagsbetreuung im Primarbereich der Stadt Übach-Palenberg mehrheitlich verabschiedet. 
Diese Satzung ist am 18.05.2020 öffentlich bekanntgemacht worden und am 01.08.2020 in Kraft, in der 
geänderten Form durch die Änderungssatzung vom 02.07.2020, getreten. 
 
Nach Abschluss der Auswertung der Einkommenserhebung, hat am 27. Januar 2021 ein Vorgespräch 
mit einer Vertreterin der Elterninitiative stattgefunden. Im Februar 2021 wurden die angekündigten 
Online-Konferenzen (04.02./18.02.) mit Vertretern der im Rat vertretenen Fraktionen, 
Verwaltungsvertretern und den Vertretern der Elterninitiative durchgeführt. 
 
Abschließend haben sich die Beteiligten einvernehmlich auf die als Anlage angefügte Musterberechnung 
verständigt, diese nunmehr in die Politik zur Beratung und Beschlussfassung zu geben. 
 
Weitere Ausführungen zu der Musterberechnung erfolgen in der Ausschusssitzung. 
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